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Warum Verbote sein müssen
VON   JÜRGEN   BUSCHE
Die Brutalisierung auch von Kindern durch Fernsehsendungen, in denen zur Bedienung eines platten Voyeurismus Gewalt vorgeführt wird, ist zu einem Übel geworden, das nicht länger hingenommen werden kann. Die Tragödie von Liverpool, wo zwei Zehnjährige ein zwei Jahre altes Kind entführten und ermordeten, ist nur das bisher erschütterndste Beispiel für diese Brutalisierung, und es ist einiger​maßen belanglos, ob nun diese Kinder selbst durch Fernsehsendungen dahin ge​bracht wurden oder ob hier die Brutalisie​rung der Gesellschaft - Schule, Straße, Familie - ursächlich war, zu der Filme und Serien zumal der Privatsender in hohem Maße beitragen. Diesem Übel muß, wenn ihm anders nicht beizukom​men ist, auf dem Weg der Gesetzgebung Einhalt geboten werden.
Der Hinweis auf die Verantwortung von Eltern ist wichtig, reicht aber nicht aus, der gefährlichen Entwicklung zu be​gegnen. Kein Getränkehändler darf an Minderjährige Bier verkaufen, auch wenn diese vorgeben, von den Eltern geschickt worden zu sein. Verantwortlich ist der Abgeber. Wieso ist dann in gleicher Weise nicht der Sender - der Abgeber von drek-kigem Schund, der die Phantasie der Kinder pervertiert - für das verantwort​lich, was er bezugslos auf die Fernseh​schirme der Wohnungen bringt, in denen die technisch versierten Minderjährigen oft allein sind. Eltern, die von Berufs we​gen abwesend sind, können da nicht im​mer ihre Verantwortung wahrnehmen.
Politiker, die solche Vergleichbarkeit in der Verantwortung ignorieren, weil sie die Betreiber zumal des privaten Fernsehens, große Konzerne, fürchten und gegen sie nicht vorgehen wollen, werden erfahren müssen, daß man ihnen dieses Unterlas​sen länger kaum noch nachsehen wird. Als Akteure zumeist auch der gesetz​gebenden Gewalt haben sie die Pflicht, auf bedrohliche Veränderungen in der Gesellschaft zu reagieren. Die öffentliche Diskussion kann sie nur auf solche Ver​änderungen aufmerksam machen. Aber das Gesetzgebungsmonopol hat nun ein​mal der Staat, nur der darf gegebenenfalls mit Verboten auftreten. Die hier notwen​dige öffentliche Diskussion findet längst statt. In ihr gilt es, einige Dinge zu klären.
Es gibt eine Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst. Es gibt öffentliche Dar​bietungen und Publikationen, die einen Anschlag auf das sittliche Empfinden eines Gemeinwesens darstellen. Dieses sittliche Empfinden, so schwer es auch in Begriffe zu fassen sein mag, ist schüt​zenswert; im Interesse der Allgemeinheit, so vielfältig diese sich auch zeigt, und im Interesse von Kindern und Jugendlichen, so unterschiedlich auch die Werteordnun​gen sein mögen, in denen sie nach dem freien Willen ihrer Eltern aufwachsen. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass im Grundgesetz einige Wert-Entscheidungen getroffen sind, nach denen den Anbietern von Unterhaltungsware aller Art Grenzen gezogen werden können.
In dem Bemühen um geeignete Verbote sollten sich zumindest die Volksparteien einig sein. CDU und CSU haben hier besonderen Grund voranzugehen, denn sie haben wesentlich dazu beigetragen, daß die Privatsender Zugang zu den An​tennen und Kabeln der Fernsehbenutzer erhalten haben. Die Unionspolitiker glaubten, mit der Vielfalt der Programme vor allem den Pluralismus im Angebot zu fördern. Sie hatten sicherlich nicht daran gedacht, auf welche Weise die privaten Anbieter das Geld verdienen, das die Sache für sie attraktiv macht.
Jetzt hat Horst Eylmann, der Vorsit​zende des Rechtsausschusses im Deut​schen Bundestag, das Verbot als das letzte Mittel bezeichnet, mit dem gegen be​stimmte Sendungen vorgegangen werden sollte, zugleich auf die sogenannten „Rea​lity-Shows" als das „jüngste perverseste Beispiel" unter den Produkten der Priva​ten hingewiesen und hinzugefügt, als Fol​ge solcher Sendungen gebe es eine „dra​matische Zunahme der Gewaltbereit​schaft" unter den Jugendlichen: „Die Hemmschwelle sinkt. Wir sind auf einem gefährlichen Weg." Eylmann, CDU-Politiker und einer der führenden Parlamenta​rier der größten Regierungspartei in Bonn, soll etwas tun und nicht nur reden. Die Aufforderung, wachsam zu sein, rich​tet sich allerdings auch an die Regierun​gen in den Ländern, wobei man zwischen der CSU mit Leo Kirch im Hintergrund und der nordrhein-westfälischen SPD-Landesregierung, die bei Berteismann auf dem Schoß sitzt, keinen großen Unter​schied zu machen braucht.
Da verfängt auch nicht der Einwand, nationale Gesetzgebung erreiche nichts, da die Sender auf Satelliten ausweichen könnten. Die Sender sind auf Werbekun​den angewiesen, und diese kommen bei Produktion, Vertrieb und Verkauf nicht ohne nationale Standorte aus. Wenn ein Werbekunde mit seinem Geld in meßba-rem Umfang dazu beiträgt, daß Fernseh​sender Beiträge ausstrahlen, deren Ver​breitung in einem Land unter Strafandro​hung gestellt ist, könnten sie - dies müßte ein Gesetz regeln - wegen Unterstützung belangt werden. Ohne Werbeeinnahmen aber werden die Privatsender nicht sen​den. Der Markt muß sich Regeln setzen.
Man könnte gelassen abwarten, ob je​mand gegen die fälligen Verbote Sturm liefe. Zwar werden sich Verteidiger der Privaten finden - prinzipienloser Libera​lismus ist immer bereit, sich dumm zu stellen, wenn es gilt, irgendwelche Ge​schäftsinteressen zu verteidigen. Aber das Übel ist längst schon so groß gewor​den, daß ihr Widerspruch zurückgewiesen werden kann. Es ist Zeit, etwas zu tun.

